
1. Allgemeines
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für 
alle Vertragsbeziehungen zwischen Wittmann Entsorgungswirt-
schaft GmbH (im Folgenden: Auftragnehmer) und ihren Kunden 
(im Folgenden: Auftraggeber), unabhängig davon, ob es sich 
um Unternehmer (§ 14 BGB) oder Verbraucher (§ 13 BGB) han-
delt. Abweichende Geschäftsbedingungen des Auftraggebers 
werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, der Auftragneh-
mer stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu. Änderun-
gen dieser AGB werden dem Auftraggeber in Textform mitgeteilt 
und gelten als genehmigt, wenn der Auftraggeber nicht binnen 
vier Wochen widerspricht.

2. Vertragsschluss
Angebote sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst durch 
schriftliche Bestätigung oder durch Beginn der Leistungserbrin-
gung zustande. Angaben des Auftraggebers in Entsorgungs-
nachweisen sowie behördliche Auflagen werden Vertragsbe-
standteil.

3. Widerrufsrecht für Verbraucher
Verbraucher haben ein Widerrufsrecht von 14 Tagen ab Ver-
tragsschluss. Das Widerrufsrecht erlischt, wenn die Leistung 
vollständig erbracht wurde und der Verbraucher dem ausdrück-
lich zugestimmt hat. Ein Muster-Widerrufsformular wird zur Ver-
fügung gestellt.

4. Preise und Zahlungsbedingungen
Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. 
Der Auftragnehmer ist berechtigt, Preise anzupassen, wenn 
sich wesentliche Kosten (Löhne, Energie, Rohstoffe, Abga-
ben, behördliche Auflagen) ändern. Bei Erhöhungen über 10 % 
kann der Auftraggeber den Vertrag mit Frist von vier Wochen 
zum Monatsende kündigen. Rechnungen sind sofort fällig. Bei 
Zahlungsverzug fallen gesetzliche Verzugszinsen sowie eine 
Mahnpauschale von 20 € an. Nach zweimaliger Mahnung darf 
der Auftragnehmer Leistungen einstellen. Weitere Informati-
onen zu unseren aktuellen Servicegebühren finden Sie unter 
folgendem Link: https://wittmann.de/servicegebuehren.

5. Leistungen des Auftragnehmers
Der Leistungsumfang umfasst insbesondere:

•	 Bereitstellung von Abfallbehältern.
•	 Austausch/Umleerung am Standort.
•	 Transport zur Verwertungs- oder Beseitigungsanlage.
•	 Ordnungsgemäße und gesetzeskonforme Entsorgung.

Der Auftragnehmer darf Subunternehmer einsetzen. Entsor-
gungsleistungen können elektronisch erfasst werden.

6. Pflichten des Auftraggebers
Der Auftraggeber schafft die Voraussetzungen für eine ord-
nungsgemäße Entsorgung, insbesondere freien Zugang und 
tragfähigen Untergrund. Er ist verpflichtet, Abfälle vollständig 
und korrekt zu deklarieren und ausschließlich die vereinbarten 
Stoffe einzufüllen. Änderungen in der Zusammensetzung sind 
unverzüglich mitzuteilen. Der Auftraggeber haftet für alle Schä-
den aus fehlerhafter Deklaration oder Befüllung und stellt den 
Auftragnehmer von Ansprüchen Dritter frei.

7. Gestellung von Abfallbehältern
Abfallbehälter werden mietweise überlassen. Der Auftraggeber 
haftet für Beschädigung oder Verlust sowie für einen geeigne-
ten Standort mit sicherer Zufahrt.

8. Ausführung und Fristen
Liefer- und Ausführungsfristen gelten nur unter normalen Be-
triebsbedingungen. Bei höherer Gewalt (z. B. Streiks, Energie-
engpässe, Pandemien, behördliche Anordnungen) verlängern 
sich Fristen angemessen. Schadensersatzansprüche sind aus-
geschlossen. Verzug des Auftraggebers mit Mitwirkungspflich-
ten berechtigt den Auftragnehmer nach Fristsetzung zum Rück-
tritt oder Schadensersatz (pauschal 5 % des Auftragswerts).

9. Mängelhaftung und Schadensersatz
Mängelrügen sind unverzüglich, spätestens 8 Tage nach Leis-
tungserbringung, schriftlich geltend zu machen. Bei verdeckten 
Mängeln beträgt die Frist 1 Woche nach Entdeckung, längstens 
6 Monate. Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate, soweit 
nicht zwingend längere Fristen gelten. Bei berechtigter Män-
gelrüge erfolgt Nachbesserung oder Ersatz. Schlägt diese fehl, 
kann der Auftraggeber zurücktreten oder mindern.

10. Haftungsbeschränkungen
Der Auftragnehmer haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässig-
keit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet er nur für Schäden aus 
der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und nur für vor-
hersehbare, typische Schäden. Die Haftung für Schäden aus 
Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit sowie nach Pro-
dukthaftungsgesetz bleibt unberührt. Für mittelbare Schäden, 
entgangenen Gewinn und Folgeschäden wird nicht gehaftet, es 
sei denn, diese beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

11. Vertragsdauer und Kündigung
Verträge laufen auf unbestimmte Zeit. Eine ordentliche Kündi-
gung ist erstmalig nach 2 Jahren mit Frist von 12 Monaten zum 
Monatsende möglich. Das Recht zur außerordentlichen Kündi-
gung bleibt unberührt.

12. Datenschutz
Personenbezogene Daten werden nach Maßgabe der DSGVO 
verarbeitet. Näheres regelt die Datenschutzerklärung.

13. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort ist der Geschäftssitz des Auftragnehmers. Ge-
richtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, München.

14. Schlussbestimmungen
Es gilt deutsches Recht. Änderungen und Ergänzungen be-
dürfen der Textform. Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, 
bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam.
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